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Agenda

1. Das Bürokratieentlastungsgesetz IV

2. Formzwang für Arbeitsverträge?

3. Nachweisgesetz (NachwG)

4. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)

5. Sonstige Änderungen



1. Das Bürokratieentlastungsgesetz IV

• Bürokratieentlastungsgesetz IV ist ein Teil des von der Bundesregierung beschlossenen Entbürokratisierungspakets.

• Insbesondere das Nachweisgesetzt erwies sich als „Bürokratiemonster“.

• Änderungen haben das Ziel, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und digitale Übermittlungen möglich zu machen, um die 
Wirtschaft zu entlasten.

• In vielen Fällen wurde die Schriftform durch die elektronische Form ersetzt, in einigen Fällen reicht die Textform.

• Die meisten Änderungen treten zum 1. Januar 2025 in Kraft. 
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2. Formzwang für Arbeitsverträge?

Grundsätzlich gilt Formfreiheit, es sei denn im 
Gesetz ist eine besondere Form vorgeschrieben

Schriftform (§ 126 Abs. 1 BGB / 127 BGB)

Vom Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift 
unterzeichnet („wet ink“) (Bsp: Kündigungen)

Elektronische Form (§ 126a BGB)

Ersetzt Schriftform, wenn das Gesetz dies nicht ausdrücklich 
ausschließt

Textform (§ 126b Abs. 1 S. 1 BGB)

Gesetzliche Schriftformerfordernisse

Befristungsabrede, § 14 Abs. 4 TzBfG,

Nachweispflichten, § 2 Abs.1 S. 1 NachwG a.F.,

Arbeitszeugnisse, § 109 GewO a.F.,

nachvertragliches Wettbewerbsverbot, § 74 Abs. 1 HGB,

Arbeitnehmerüberlassungsverträge, u.a. § 12 AÜG.
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3. Nachweisgesetz (NachwG)
 Rückblick

• Das Nachweisgesetz regelt einen umfangreichen Katalog wesentlicher Arbeitsbedingungen, die dem Arbeitnehmer 
auszuhändigen sind.

• Bis 2022 genoss das Nachweisgesetz ein Schattendasein, da etwaige Verstöße kaum sanktioniert waren.

• Dies änderte sich aufgrund der europäischen EU-Richtlinie 2019/1152 über transparente und vorhersehbare 
Arbeitsbedingungen und der Verschärfungen des Nachweisgesetzes im August 2022:

• Verschärfung Anforderungen

• Sanktionen

• Fazit: In der Praxis wurden Arbeitsverträge wieder schriftlich abgeschlossen, um Bußgelder zu vermeiden.
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3. Nachweisgesetz (NachwG)
 Die Neuregelung - Was ändert sich

Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen vor Beginn des 
Arbeitsverhältnisses 

Alte Fassung: 

nur Schriftform 
(§126 BGB)

Neue Fassung: 

auch Textform

wenn:

das Dokument für den 
Arbeitnehmer 
zugänglich ist,

gespeichert und 
ausgedruckt werden 

kann und

der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer mit der 

Übermittlung 
auffordert, einen 

Empfangsnachweis zu 
erteilen.

Mitteilung über Änderungen 
wesentlicher Arbeitsbedingungen, 

spätestens an dem Tage an dem sie 
wirksam werden

Alte Fassung: 

nur Schriftform

Neue Fassung:

Nachweispflicht 
entfällt 

Die Änderung muss 
Gegenstand eines 
Änderungsvertrags 

sein, der wenigstens in 
Textform geschlossen 

wurde (§ 3 Abs. 2 
NachwG)
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3. Nachweisgesetz (NachwG)
Einzelfragen

• Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen muss über ein Medium 
erfolgen, auf das der Arbeitnehmer Zugriff hat (z.B. E-Mail).

• Die Übermittlung muss individuell an den Arbeitnehmer erfolgen.
• Werden die wesentlichen Vertragsbedingungen per E-Mail versandt, muss die E-

Mail mit einer Eingangsbestätigungsfunktion versehen werden.

Wie ist die Neufassung zu lesen?

• Verlangt der Arbeitnehmer einen schriftlichen Nachweis (§ 2 Abs. 1 S. 3 NachwG 
n. F.), dann ist dieser unverzüglich zu erteilen.

• Unternehmen deren Wirtschaftsbereich oder Wirtschaftszweig nach § 2a Absatz 
1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes besonders von Schwarzarbeit 
betroffen sind (z.B. das Bau- und Gaststättengewerbe, Gebäudereinigung).

Für wen gilt die neue Regelung 
nicht?

• Arbeitsverträge und Änderungsvereinbarungen können bei digitaler 
Unterzeichnung den Anforderungen des NachwG genügen.

• Nachweis kann auch per E-Mail versandt werden.
• Die erleichterten Formerfordernisse des NachwG gelten nicht für sonstige 

gesetzliche Schriftformerfordernissen (z.B. Befristungsabreden, 
nachvertraglichen Wettbewerbsverboten etc.) 

Welche Folgen hat die Neufassung 
für Arbeitgeber?
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4. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
Alte Fassung / Neue Fassung

Arbeitnehmerüberlassungsverträge zwischen Verleiher und Entleiher

(§ 12 Abs. 1 S. 1 AÜG n.F.)

Alte Fassung: 

nur Schriftform

Neue Fassung: 

auch elektronische Form möglich

Folgen für Arbeitgeber:

Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 
zwischen Verleiher und Entleiher kann 

z.B. auch per E-Mail oder Textnachricht 
geschlossen werden

Hilfreich, wenn kurzfristig Arbeitnehmer 
überlassen werden sollen
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5. Sonstige Änderungen
Gewerbeordnung (GewO)

Arbeitszeugnis

Alte Fassung: 

Erteilung in elektronischer Form 
ausgeschlossen

Neue Fassung:

Elektronische Erteilung möglich, wenn der Arbeitnehmer zustimmt

Folgen für Arbeitgeber:

Nachhaltiger mit Hinsicht auf
Ressourcen (z.B. Papierverbrauch)

Zwingend Schriftform, wenn das
gewünschte Ausstellungsdatum und
das Datum der digitalen Unterschrift
auseinanderfallen (z.B. Zeugnis als Teil
eines gerichtlichen Vergleichs,
Zeugnisberichtigung).
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5. Sonstige Änderungen
SGB VI / BEEG / PflegeZG

SGB VI

Altersbefristungen / 
„Hinausschiebensverein-

barung“

Alte Fassung:

Altersbefris-
tungen

mussten 
zwingend 

(hand)schrift-
lich erfolgen

Neue Fassung:

Textform ist 
ausreichend

(§ 41 Abs. 2 
SGB VI n.F.)

Folgen für den 
Arbeitgeber:

Sonstige 
Befristungs-

abreden 
unterliegen 
weiterhin 

der 
Schriftform 
(z.B.  § 14 

TzBfG)

BEEG

Elternzeit und Elternteilzeit

Alte 
Fassung:

Antrag 
musste 

schriftlich 
gestellt 
werden 

Neue Fassung:

Textform ist ausreichend

Folgen für Arbeitgeber:

Arbeitnehmer 
genießt bereits 
Sonderkündi-
gungsschutz

nach § 18 BEEG, 
wenn er den 

Antrag per E-Mail 
stellt

Die Änderungen 
gelten für 

Geburten ab 
dem 1. Mai 

2025.

( § 28 1b n. F.)

PflegeZG

Pflegezeitverlangen für vollständige 
Freistellung nach dem PflegeZG / 

Familienpflegezeitgesetz

Alte 
Fassung: 

Schriftform

Neue 
Fassung:

Textform 
ist 

ausreich-
end

10



5. Sonstige Änderungen
JArbSchG / ArbZG

JArbSchG

Aushangpflicht (JArbSchG und Anschrift 
der zuständigen Aufsichtsbehörde)

Alte Fassung:

JArbSchG musste 
zwingend zur Einsicht 

ausgehängt / ausgelegt 
werden

Neue Fassung:

Zusätzlich möglich, das 
JArbSchG mit der im 

Betrieb üblichen 
Informations- und 
Kommunikations-

technik zur Verfügung 
zu stellen (z.B. Intranet)

JArbSchG

Diverse Regelungen mit 
Schriftformerfordernis

Alte Fassung:

Strenge Schriftform

Neue Fassung:

Textform ist 
ausreichend, bis auf 
wenige Ausnahmen 
(z.B. § 21a Abs. 2)

ArbZG

Aushangpflicht

Alte Fassung: 

ArbZG muss zwingend 
zur Einsicht ausgehängt 

/ ausgelegt werden

Neue Fassung:

Zusätzlich möglich, das 
ArbZG mit der im 
Betrieb üblichen 

Informations- und 
Kommunikations-

technik zur Verfügung 
zu stellen (z.B. Intranet)
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Bernadette.baas@dentons.com
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10117 Berlin

Germany 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

© 2024 Dentons

Dentons ist eine globale Wirtschaftskanzlei, die durch ihre Mitglieder und Partnerfirmen weltweit 
Beratungsleistungen für Mandanten erbringt. Dieses Dokument stellt weder rechtliche noch anderweitige 
Beratung dar und sollte nicht als solche verstanden werden. Auf Grundlage seines  Inhaltes sollten daher weder 
Maßnahmen oder Handlungen ergriffen noch unterlassen werden. Wir stellen die Informationen in diesem 
Dokument ausschließlich auf der Grundlage zur Verfügung, dass Sie zustimmen, diese Informationen vertraulich 
zu behandeln. Sofern Sie uns vertrauliche Informationen überlassen, ohne uns zugleich zu mandatieren oder 
anderweitig zu vergüten, dürfen wir für andere Mandanten auch in Mandaten tätig werden, in denen diese 
Informationen relevant sein könnten. Ergänzend verweisen wir auf die rechtlichen Hinweise (Legal Notices) auf 
www.dentons.com 
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